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Polizeidepartement                                                                                                   

Durchführen von Leitungen durch die Schutzraumhülle  
 
Leitungen gemäss TWP 84  Kap.  3.2  oder  3.4 

Leitungen durch bestehende Aussparungen  (TWK 94  K ap.  4.56): 

Bei Aussparungen in der Schutzraumhülle muss die Oberfläche vor dem ausgiessen mit Beton oder 
Mörtel aufgeraut werden. Die Leitung kann mit einer Trennlage (z.B. Ölpapier) umwickelt werden. 

Leitungen durch nachträglich gebohrte Aussparungen:  

Für die Durchführung sind ausschliesslich zugelassene Dichtungseinsätze zu verwenden: 

-  Brun-MCT,RGB/RGP; gültig bis 28.02.2018; Brun Sicherheitstechnik AG; 6340 Baar 
-  DG/DGM; gültig bis 31.12.2009; Andair AG; 8450 Andelfingen 
-  Curaflex 3600/ZS und F/ZS; gültig bis 31.12.2017; Rematec AG; 8050 Zürich 
-  43.6, 68.6, 103.6; gültig bis 31.12.2009; CSD Dichtungen AG; 6340 Baar 

Die „normale“ Rohrisolation ist soweit zu unterbrechen, dass die Durchführung einzusehen ist. 

Schnitt Wand/Decke 
Standardlösung:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 
Sind mehrere nebeneinanderliegende Aussparungen zu bohren, gilt zwischen den Bohrlöchern als 
min. Achsabstand der doppelte Bohrlochdurchmesser bzw. mindestens 120 mm. Die Lage der 
Bohrlöcher ist durch den Bauingenieur bewilligen zu lassen. 
Liste der zugelassenen Dübel bez. Rohrbefestigungs-  und Leitungssysteme unter: 
http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/de/home/dokumente/unterlagen_schutzbauten/periodika.html 
 
Weitere Ausführungsmöglichkeiten bei speziellen Verh ältnissen: 

Einzelne Elektroleitungen: Kernbohrungen ohne Dichtungseinsatz nur bis max. Φ 25 mm zulässig (Anzahl 
Leitungen max. 3 Stk). Die Fuge ist mit einer zugelassenen Vergussmasse (z.B. Betamate 7120 / 
Betaprime 5404, Fa. Mengeu, Elgg) abzudichten. 
Weitere Speziallösungen sind von den zuständigen Instanzen bewilligen zu lassen. 
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Schutzraum  Vorraum / Kel ler  

min.  2 cm 
Leitung 

Isolation 

Rohrschelle mit Gewinde-
stange und Grundplatte 
(schocks. Befestigung) 

2 Dübel zu je 
2.8 kN Zugkraft 

 Rohrschellenabstand: llll 

 a    ≤≤≤≤ 150 mm   ====  151 – 500 mm 

    llll                ≤≤≤≤  3.0 m  ≤≤≤≤   1.5 m 

Dichteinsatz 
gasdicht 


